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aus illegalen Ferienwohnungen legale werden können. Dies gilt es zu verhindern. § 3 Abs. 5 ZwVbG lautet wie 

folgt: 

"§ 3 Genehmigung  

(5) Über den Antrag auf Erteilung einer Genehmigung nach Absatz 1 entscheidet das zuständige Bezirksamt 

innerhalb von acht Wochen nach Vorlage aller notwendigen Unterlagen durch die oder den 

Verfügungsberechtigten. Durch Anzeige des Bezirksamts gegenüber der Antragstellerin oder dem Antragsteller 

kann die Bearbeitungsfrist um weitere sechs Wochen verlängert werden. 
*
 Nach Ablauf der Frist in Satz 1 

beziehungsweise Satz 2 gilt die Genehmigung als erteilt." 

 

Stellt also ein Eigentümer einer Mietwohnung oder ein Betreiber einer illegalen Ferienwohnung einen Antrag 

auf Erteilung einer Genehmigung und wird über diesen Antrag nicht innerhalb von 14 Wochen (8 Wochen + 6 

Wochen) entschieden, gilt die Genehmigung automatisch als erteilt und aus einer Wohnung wird eine legale 

Ferienwohnung. Nach § 3 Abs. 6 ZwVbG ist die Genehmigungsfiktion auf Verlangen schriftlich zu bescheinigen ( 

"§ 3 (6) 
*
 Auf Verlangen ist demjenigen, dem die Genehmigung hätte bekannt gegeben werden müssen, der 

Eintritt der Genehmigungsfiktion schriftlich zu bescheinigen.). 

 

"Der AMV hält eine unverzügliche Abschaffung der Genehmigungsfiktion des § 3 Abs. 5 Satz 3 ZwVbG für 

dringend erforderlich, da es ansonsten ab Mai 2016 zu einer Legalisierung des Unrechts durch Zeitablauf 

kommen wird," sagt der 1. Vorsitzende des AMV, RA Uwe Piper. "Man muss kein Hellseher sein, um ab 

April/Mai 2016 eine Antragsflut vorauszusehen, die aufgrund chronischem Personalmangel in den zuständigen 

Bezirksämtern nicht rechtzeitig abgearbeitet werden kann," ergänzt Piper. "Wenn der Berliner Senat nicht sein 

eigenes Gesetz in 2016 zum zahnlosen Tiger degradieren will, muss er jetzt handeln und die 

Genehmigungsfiktion des § 3 Abs. 5 Satz 3 ZwVbG abschaffen," so Piper. "Eine Nichtabschaffung käme einem 

Schildbürgerstreich gleich," schließt Piper. 

 

Berlin, den 11.08.2015 

 

Marcel Eupen, Pressesprecher 

 

 

 

 

 

 

  


